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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1986

Norm

StVG §107 Abs1 Z1

StVG §115

Rechtssatz

Die Nichteinrechnung kommt nur dann in Betracht, wenn sich der Strafgefangene einer ihn im Tatzeitpunkt tatsächlich

tre enden (speziellen) Arbeitsp icht vorsätzlich entzogen hat, er mithin im Zeitpunkt der Begehung der

Ordnungswidrigkeit zur Arbeit eingeteilt war.

Entscheidungstexte

9 Os 137/86

Entscheidungstext OGH 17.09.1986 9 Os 137/86

Veröff: SSt 57/67

12 Os 136/86
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